
Nicht von der Schließung des Einzelhandels betroffen sind:

• Der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke einschließlich Direktvermarktern, 

Metzgereien, Bäckereien und Konditoreien

• Wochenmärkte im Sinne des  (GewO)

• Ausgabestellen der Tafeln

• Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Sanitätshäuser, Orthopädieschuhtechniker, 

Hörgeräteakustiker, Optiker,

• Babyfachmärkte

• Baumärkte

• Baumschulen

• Blumengeschäfte

• Buchhandlungen

• Gartenmärkte/Gartencenter/Gärtnereien

• Tankstellen

• Poststellen und Paketdienste, Banken und Sparkassen sowie Reise- und Kundenzentren zum 

Fahrkartenverkauf im Öffentlichen Verkehr

• Raiffeisenmärkte

• Reinigungen und Waschsalons

• Zeitschriften- und Zeitungsverkauf,

• Verkaufsstätten für Tierbedarf und Futtermittelmärkte,

• Der Großhandel

• Kraftfahrzeug-, Landmaschinen- und Fahrradwerkstätten sowie entsprechende 

Ersatzteilverkaufsstellen

Ab dem 8. März 2021 ist die Sortimentsbeschränkung in Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, 

Gartenmärkten und Gartencentern sowie Bau- und Raiffeisenmärkten aufgehoben.

In Landkreisen, in denen die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 50 liegt, dürfen der übrige 

Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte unter Hygieneauflagen öffnen. 

Für den Einzelhandel gelten – sofern er nicht grundsätzlich geschlossen ist – folgende 

Hygieneauflagen:

In Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern (m²) darf sich maximal eine 

Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche aufhalten. Für Geschäfte mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche 

gilt ab dem 801. Quadratmeter eine Beschränkung auf eine Kund*in pro 20 m² Verkaufsfläche. 

So wären das beispielsweise bei 1.200 m² 100 Kund*innen: für die ersten 800 m² 80 

Kund*innen und für die weiteren 400 m² dann nochmal 20 Kund*innen. 

Die Beschränkung auf eine Kund*in pro 20 m² ab dem 801. Quadratmeter gilt nicht für den 

Lebensmitteleinzelhandel (Supermarkt), da dieser Grundversorgung gehört. Hier bleibt es auch bei 

Läden über 800 m² bei der Regelung von einer Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche.

Welche Regeln gelten für den Einzelhandel?

§ 67 Gewerbeordnung
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Bei Einkaufzentren mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 m² gilt zunächst einmal die 

Gesamtfläche bei der Berechnung der zulässigen Kund*innenanzahl für das gesamte Zentrum. Hat 

ein Einkaufzentrum beispielsweise 8.000 m² Verkaufsfläche ergibt sich folgende Rechnung:

Für die ersten 800 m² darf pro 10 m² eine Kund*in ins Zentrum – also insgesamt 80 Kund*innen. 

Für die weitere Fläche gilt eine Beschränkung auf eine Kund*in pro 20 m² Verkaufsfläche. Für die 

übrigen 7.200 m² wären das 360 weitere Kund*innen. Insgesamt dürfen also 440 Kund*innen in 

das Einkaufszentrum. Für Shops in großen Zentren, die selbst weniger als 800 m² Verkaufsfläche 

haben, gilt dann die Regelung: eine Kund*in pro 10 m². In dem 40 m² Babyfachmarkt dürfen sich 

also maximal vier Kund*innen gleichzeitig aufhalten.

Kund*innen und Beschäftigte müssen eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. Die 

Maskenpflicht für Beschäftigte entfällt wenn ein gleichwertiger baulicher Schutz besteht.

Click & Meet-Angebote im Einzelhandel

Die Einrichtung eines Terminshoppings (Click & Meet) ist bei zu schließenden Einzelhandels- und 

Dienstleistungsbetrieben erlaubt. Kund*innen können nach vorheriger Terminabsprache sich in 

einem festen Zeitfenster in einem Laden beraten lassen und einkaufen. Dabei darf nicht mehr als 

ein Kunde pro 40 Quadratmeter (m²) gleichzeitig anwesend sein. In einem Geschäft mit 420 m² 

Verkaufsfläche, dürfen also gleichzeitig zehn Kunden nach vorheriger Terminabsprache anwesend 

sein. Kund*innen und Beschäftige müssen eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. 

Die Maskenpflicht für Beschäftigte entfällt wenn ein gleichwertiger baulicher Schutz besteht.

In Landkreisen, in denen die  drei Tage in Folge über 100 liegt, darf keine Click & 

Meet angeboten werden (Notbremse). Abholdienste (Click & Collect) und Lieferdienste sind 

weiterhin erlaubt. 

Einzelhandelsbetrieben und Märkten ist die Durchführung besonderer Verkaufsaktionen, die einen 

verstärkten Zustrom von Menschenmengen erwarten lassen, untersagt.

Ausnahmen für begleitungsbedürftige Personen 

Einzelne  einer Begleitung bedürftigen Personen, wie etwa kleine Kinder in Begleitung einer bzw. 

eines Erziehungsberechtigten oder Assistent*in sowie sonstige Begleitpersonen von Menschen mit 

einer körperlichen oder geistigen Einschränkung, sind nicht als Kund*in anzusehen, wenn 

anderenfalls aufgrund der zulässigen Höchstkundenzahl (gerade in kleineren Geschäften) nur ein 

Betreten des Betriebs unter Verletzung der Aufsichtspflicht möglich wäre.

Als Verkaufsfläche gelten alle für die Kund*innen zugänglichen Bereiche. Angestellte und 

Mitarbeitende zählen bei der Berechnung nicht dazu. 

7-Tage-Inzidenz

Übersicht der Einzelhandels- und Dienstleistungsbereiche die schließen müssen bzw. geöffnet 

bleiben können (PDF)
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Der Verkauf von Waren in Betrieben, die grundsätzlich unter die Betriebsschließung fallen, wie 

beispielsweise Kosmetik- und Nagelstudios, die zusätzlich zu den Leistungen Waren verkaufen, 

dürfen ihre Waren und Produkte weiterhin unter Einhaltung der Quadratmeterbegrenzung für 

Kund*innen öffnen und verkaufen.

Zum Einzelhandel gehört auch die Verkostung zur Probe der zum Verkauf stehenden Ware ohne 

längere Verweildauer, wie beispielsweise Vinotheken. Diese können weiter geöffnet bleiben. 

Degustationsveranstaltungen sind jedoch nicht zulässig.

Die Einrichtung eines Terminshoppings (Click & Meet) ist bei zu schließenden Einzelhandels- und 

Dienstleistungsbetrieben erlaubt. Kund*innen können nach vorheriger Terminabsprache sich in 

einem festen Zeitfenster in einem Laden beraten lassen und einkaufen. Dabei darf nicht mehr als 

ein Kunde pro 40 Quadratmeter (m²) gleichzeitig anwesend sein. In einem Geschäft mit 400 m² 

Verkaufsfläche, dürfen also gleichzeitig zehn Kunden nach vorheriger Terminabsprache anwesend 

sein. Kund*innen und Beschäftige müssen eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. 

Die Maskenpflicht für Beschäftigte entfällt wenn ein gleichwertiger baulicher Schutz besteht.

Es können auch mehrere Personen gemeinsam einen Termin ausmachen. Es gelten aber trotzdem 

die Regeln der Kontaktbeschränkungen von nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten – 

Kinder bis der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht zur Personenzahl, nicht in 

einem Haushalt lebende Paare zählen als ein Haushalt. Hier ist aber für jede Person der Gruppe 

eine Fläche von jeweils 40 m² anzurechnen. Kommt also ein Paar zum gemeinsamen einkaufen, 

sind hier 80 m² Verkaufsfläche vorzuhalten.

In Landkreisen, in denen die  drei Tage in Folge über 100 liegt, darf keine Click & 

Meet angeboten werden (Notbremse).

Nach vorheriger Bestellung sind Abhol-, Lieferangebote („Click & Collect“) für ansonsten 

geschlossene Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe zulässig. Die vorherige Bestellung muss 

nicht online, sondern kann beispielsweise auch telefonisch erfolgen. Das gilt auch für 

wissenschaftliche Bibliotheken und Archive sowie Stadtbibliotheken und Büchereien. 

Bei der Einrichtung von Abholangeboten haben die Betreiber im Rahmen ihrer Hygienekonzepte 

insbesondere die Ausgabe von Waren innerhalb fester Zeitfenster zu organisieren. Für die Abholung 

der bestellten Ware darf das Ladengeschäft ausnahmsweise kurz betreten werden, jedoch ist der 

Betrieb der Einrichtungen und Ladenlokale auch weiterhin untersagt.

Es dürfen also im Rahmen der Abholung außer den bestellten Waren keine weiteren Sortimente 

verkauft werden – mit Ausnahme von ohnehin zulässigen Sortimentsteilen, wie etwa Lebensmittel, 

Zeitschriften oder ähnliches. Nicht zulässige Sortimentsteile sind deshalb auch im Rahmen von 

Abholangeboten weiterhin abzusperren. Zudem dürfen generell keine Waren besichtigt oder 

ausprobiert werden.

Welche Regeln gelten für Click & Meet-Angebote im Einzelhandel?

7-Tage-Inzidenz

Welche Regeln gelten für Abholdienste (Click & Collect)?
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Es ist darauf zu achten, dass insbesondere die Abstands- und Maskenpflicht auch in der 

Abholsituation gilt, dass der Zugang beschränkt ist und dass die Ansammlung größerer 

Menschenmengen vermieden werden muss. Entsprechend sind die bereits bekannten 

Hygieneanforderungen der  (CoronaVO) auch 

weiterhin strikt umzusetzen, ebenso die Beschränkung der Kundenanzahl pro Quadratmeter (siehe 

§ 13 Abs. 2 CoronaVO, bzw. den Punkt „Welche Regeln gelten für den Einzelhandel?“ in diesem 

FAQ).

Die Regelung des § 1d Absatz 2 Satz 7 CoronaVO, dass die Betreiber die Ausgabe innerhalb fester 

Zeitfenster organisieren müssen, bedeutet, dass sie den Kunden vorab individuell getaktete 

Abholzeiten mitzuteilen haben. Dadurch wird eine Schlangenbildung vermieden. Der Hinweis auf die 

Ausgabe vorbestellter Waren innerhalb fester Zeitfenster hat darüber hinaus keinerlei Auswirkung 

auf die vom Betreiber zu regelnden Ladenöffnungs- bzw. Betriebszeiten.

Abholangebote dürfen nicht nur durch den geschlossenen Einzelhandel, sondern auch von 

Dienstleistungsbetrieben angeboten werden. So dürfen etwa auch geschlossene Betriebe der 

körpernahen Dienstleistungen Produkte (keine Dienstleistungen!) im Rahmen des oben 

beschriebenen Abholdienstes anbieten. Gleiches gilt etwa auch für den Kfz-Handel, den 

Fahrradhandel, Gärtnereien, Blumenläden, etc.

Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sortimentsteile, deren Verkauf nicht gestattet 

ist, verkauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil mindestens 60 Prozent des Umsatzes oder 

der Verkaufsfläche beträgt. In diesem Fall dürfen alle Sortimente vertrieben werden, die auch 

gewöhnlich verkauft werden.

In allen anderen Fällen darf ausschließlich der erlaubte Sortimentsteil weiterhin verkauft werden, 

sofern durch eine räumliche Abtrennung zum verbotenen Sortimentsteil gewährleistet ist, dass 

dessen Verkauf unterbleibt. Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit, dass die zuständigen 

Behörden im Einzelfall hiervon abweichende Entscheidungen treffen können. Die Kontrolle und 

Sicherstellung der Einhaltung der Regeln zum Mischsortiment vor Ort obliegt hierbei dem Betreiber 

selbst 

Einzelhandelsbetrieben und Märkten ist die Durchführung besonderer Verkaufsaktionen, die einen 

verstärkten Zustrom von Menschenmengen erwarten lassen, untersagt.

Für Märkte in geschlossenen Räumen gilt ab dem 1. Dezember, dass sich in Geschäften mit einer 

Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern (m²) maximal eine Kund*in pro 10 m² 

Verkaufsfläche aufhalten darf. Für Geschäfte mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche gilt ab dem 801. 

m² eine Beschränkung auf einen Kunden pro 20 m² Verkaufsfläche. 

Des weiteren gilt eine Maskenpflicht auch vor Einkaufszentren, Ladengeschäften und Märkten im 

Sinne der §§   (Großmärkte) ,   (Wochenmärkte) und   (Spezialmärkte und Jahrmärkte) der 

Gewerbeordnung (GewO) sowie den zugehörigen Parkplätzen.

§§2 bis 5 und 7 bis 8  der Corona-Verordnung

Was gilt für Mischsortimente?

66 67 68
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